
50 Gesetzblatt Teil II Nr. 5 — Ausgabetag: 1. Februar 1972

Die zutreffenden Plankennziffem sind durch das je
weils übergeordnete Organ in Übereinstimmung mit 
der zuständigen Gewerkschaftsleitung festzulegen.

(3) An Stelle der in den Absätzen 1 und 2 genannten 
Plankennziffern können von den Ministern und anderen 
Leitern zentraler Staatsorgane andere Plankennziffem 
festgelegt werden, ■frenn diese die Leistungen der Be
triebe besser zum Ausdruck bringen. Für die Festle
gung anderer Plankennziffem ist die Zustimmung des 
Leiters des Staatlichen Amtes für Arbeit und Löhne er
forderlich. Diese Zustimmung hat im Einvernehmen 
mit der Staatlichen Plankommission und dem Bundes
vorstand des Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes zu 
erfolgen.

(4) Zusätzliche Zuführungen zum Prämienfonds bei 
Überbietung und Übererfüllung der festgelegten staat
lichen Plankennziffern können nur bis zur’Höhe des in 
den Planentwürfen überbotenen bzw. in der Plan
durchführung zusätzlich erwirtschafteten Nettogewinns 
des Betriebes nach Erfüllung der Abführungsverpflich
tungen an den Staat vorgenommen werden. Die Höchst
zuführung zum Prämienfonds beträgt 900 M je Arbeiter 
und Angestellten (Vollbeschäftigteneinheiten [VbE]). 
Im Jahre 1971 für einzelne Betriebe höher festgelegte 
Begrenzungen bleiben weiter bestehen. Für die Berech
nung der Höchstzuführungen ist die geplante Anzahl 
der Arbeiter und Angestellten (VbE) zugrunde zu legen. 
Überschreitungen der Höchstzuführung sind nur zuläs
sig, wenn es in änderen Rechtsvorschriften festgelegt 
wird.

(5) Minderungen des Prämienfonds bei Unterbie
tung bzw. Untererfüllung der dafür festgelegten staat
lichen Plankennziffern erfolgen höchstens bis zu 20% 
des vorgegebenen bzw. geplanten Prämienfonds. Ist in 
Betrieben nach erfolgter Nettogewinnabführung an den 
Staat die Zuführung zum Prämienfonds in Höhe von 
80 % des geplanten Betrages nicht möglich, erfolgt die 
Finanzierung aus dem Gewinnfonds oder Reservefonds 
des übergeordneten Organs. Dabei dürfen 80 % des ge
planten Prämienfonds nicht überschritten werden.

§4

Finanzierung des Prämienfonds

(1) Der Prämienfonds ist von den Betrieben zu er
wirtschaften. Die Finanzierung erfolgt aus dem Netto
gewinn des Betriebes nach Erfüllung der Verpflichtun
gen zur Abführung von Nettogewinn an den Staat. Be
triebe, die den Prämienfonds planmäßig nicht aus eige
nem Gewinn finanzieren, erhalten die erforderlichen 
Mittel aus dem Gewinnfonds des übergeordneten Organs. 
Soweit Betriebe keiner WB unterstehen, erfolgt'die 
Finanzierung aus den dafür im Plan festgelegten Fi
nanzierungsquellen.

stellt werden, sind dem Prämienfonds zuzuführen. 
Diese Zuführungen können über die im §3 festgelegte 
Höchstzuführung hinausgehen.

(4) Am Jahresende nicht in Anspruch genommene 
Mittel des Prämienfonds sind in das Folgejahr zu über
tragen.

Verwendung des Prämienfonds

§5

(1) Die Mittel des Prämienfonds sind in Einheit mit 
der moralischen Anerkennung so einzusetzen, daß die 
Bfetriebskollektive im sozialistischen Wettbewerb an der 
Steigerung der Produktion, der Erhöhung der Effektivi
tät, am wissenschaftlich-technischen Fortschritt und am 
Wachstum der Arbeitsproduktivität materiell interes
siert werden. Hervorragende Initiativen der Werktäti
gen im sozialistischen Wettbewerb bei der

— Durchführung der sozialistischen Rationalisierung 
in Verbindung mit der Verbesserung der Arbeits
bedingungen,

— Durchsetzung der Erfordernisse einer wissenschaft
lichen Arbeitsorganisation, (

— produktiven Nutzung der Produktionsanlagen,
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— Einsparung von Arbeitszeit, Arbeitskräften, Mate
rial und Energie,

— Senkung der Kosten, Erhöhung der Qualität der Er
zeugnisse, .

— Erschließung von Reserven für zusätzliche Produk
tion, insbesondere von Konsumgütem und Export,

sind sofort nach vollbrachter Leistung anzuerkennen.

(2) Die in den Betrieben zur Anwendung kommenden 
Formen der Prämiierung und die jeweils dafür vorge
sehenen Mittel des Prämienfonds sind im Betriebs
kollektivvertrag festzulegen. Dabei ist zu vereinbaren, 
unter welchen Voraussetzungen

— auftragsgebundene Prämien zur Anerkennung ho
her kollektiver Leistungen, insbesondere bei Ratio
nalisierungsvorhaben, der beschleunigten Überfüh
rung neuer Verfahren und Erzeugnisse in die Pro
duktion sowie für Aufgaben der Forschung und Ent
wicklung,

— Jahresendprämien als Form der materiellen Inter
essiertheit der Werktätigen an guten Wirtschafts
ergebnissen des Betriebes im gesamten 'Planjahr

angewendet werden.

(2) Der Berechnung und Finanzierung des Prämien
fonds sind nur die Nettogewinne zugrunde zu legen, die 
auf eigenen ökonomischen Leistungen der Betriebe be
ruhen. Dafür gelten die Finanzierungsrichtlinien des 
Ministeriums der Finanzen für die Volkswirtschafts
pläne der einzelnen Jahre.

(3) Zusätzliche Prämienmittel, die durch übergeord
nete Organe bzw. außerbetriebliche Institutionen zur 
Stimulierung besonderer Aufgaben zur Verfügung ge-

§8

(1) Die Werktätigen haben Rechtsanspruch auf Jah
resendprämien, wenn folgende Voraussetzungen gege
ben sind:

1. Die Zahlung von Jahresendp ämien an die Mitglie
der der betreffenden Arbeit ^kollektive der Werk
tätigen muß im Betriebskollektivvertrag vorgesehen 
sein. Der Prämienfonds muß bei leistungsgerechter


